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Information 
nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

Die Stadt Kaarst, Bereich Jugend und Familie verarbeitet Informationen zu Ihrer Person, die im Zusammen-
hang mit Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz stehen.  

Bitte beachten Sie hierzu die nachstehenden Datenschutzhinweise. 
 
Verantwortlicher 

 
Stadt Kaarst 
Die Bürgermeisterin 
Am Neumarkt 2 
41564 Kaarst 
Telefon: 02131 987 - 0 
E-Mail-Adresse: info@kaarst.de 
Internet-Adresse: www.kaarst.de 

 
Kontaktdaten 
Datenschutzbeauftragte/r 

 
Stadt Kaarst  
Behördlicher Datenschutzbeauftragter  
Am Neumarkt 2 
41564 Kaarst 
Telefon: 02131 987 - 0 
E-Mail-Adresse: info@kaarst.de 

 
Zweck der Datenverarbeitung 

 
Die Stadt Kaarst, Bereich Jugend und Familie, verarbeitet personenbe-
zogenen Daten ausschließlich zur Wahrnehmung von gesetzlichen 
Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), die im Zusam-
menhang mit folgenden Zwecken stehen: 
 Gewährung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen  
 Durchsetzung der auf das Land übergegangenen Unterhaltsan-

sprüche  
 Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer Sozialleistungs-

träger 
 
Rechtsgrundlagen für die Daten-
verarbeitung 

 

 
Artikel 6 Absatz 1 Nr. c und Abs. 3, Art.  9 Abs. 2f DSGVO i. V. m. den 
§ 68 Nr. 14 SGB I, §§ 67 Abs. 2 S. 1 und 67 a ff. SGB X, §§ 1, 2, 4 bis 
7 UVG, §§ 1601 ff. BGB 

 
Quelle der Daten 

 
Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten, erheben wir Ihre 
Daten, soweit im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich, bei fol-
genden Stellen: 
 Sozialleistungsträger und Behörden 
 Finanzämter 
 Gerichte 
 Arbeitgeber 
 Versicherungsunternehmen 
 Geldinstitute 

 
Kategorien der personenbezoge-
nen Daten, die verarbeitet werden 

 
Je nach Aufgabenerfüllung verarbeiten wir folgende Daten: 
 Familienname, Vorname des berechtigten Kindes und beider El-

ternteile 
 Geburtsdatum, ggf. Geburtsort 
 Anschriften 
 Familienstand 
 Kindschaftsverhältnis  
 Staatsangehörigkeit und ggf. Aufenthaltsstatus 
 Beschäftigungsverhältnis 
 Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Erhalt von Sozialleis-

tungen 
 Bankverbindung  
 Betreuungsregelungen 
 Schulabschluss / Berufsausbildung 
 weitere Unterhaltsverpflichtungen 
 Steuer-Identifikationsnummer und Steuerklasse 
 Kranken- und Rentenversicherungsnummer 
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Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der Daten 

 
Je nach Aufgabenerfüllung werden Ihre Daten an folgende Stellen 
weitergeben: 
 ITK Rheinland (IT-Dienstleister), 
 Stadtkasse 
 Sozialleistungsträger und Behörden 
 Finanzämter 
 Gerichte 
 Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter 
 Arbeitgeber des familienfernen Elternteils 
 Strafverfolgungsbehörden 

 
 
Dauer der Speicherung oder Kri-
terien für die Festlegung der 
Speicherdauer 

 
Ihre Daten werden 5 Jahre im Jugendamt gespeichert. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Zah-
lung der Unterhaltsvorschussleistungen eingestellt wurde und ein ggf. 
erforderliches Rückforderungsverfahren sowie die Rückgriffsbearbei-
tung abgeschlossen wurde. 
 

 
Pflicht zur Bereitstellung von 
Daten 

  

 
Die Pflicht ergibt sich aus den oben genannten gesetzlichen Vorschrif-
ten in Verbindung mit § 60 des Sozialgesetzbuches 1. Buch (SGB I). 

 
Rechte der betroffenen Person 

 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bestehen folgende 
Rechte: 
 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen 

Daten 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
 Recht auf Löschung personenbezogener Daten 
 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung  
 Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2–4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211-38424-0 
Fax: 0211-38424-10 
Email poststelle@ldi.nrw.de  
Internet www.ldi.nrw.de 
 

 


